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Schulgesetz - SchulG

§ 10 Aufgaben und Zuordnung der Schularten

(6) Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, die zum Eintritt in 
berufsbezogene Bildungsgänge berechtigt, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, der zum Eintritt 
in berufsbezogene und in studienbezogene Bildungsgänge berechtigt, sowie zur Berechtigung zum 
Übergang in die gymnasiale Oberstufe. Die Integrierte Gesamtschule umfasst in der Regel eine 
gymnasiale Oberstufe nach Absatz 5, die zur allgemeinen Hochschulreife führt. Die Integrierte 
Gesamtschule fasst Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in einem weitgehend 
gemeinsamen Unterricht zusammen. Der Unterricht in der Integrierten Gesamtschule findet im 
Klassenverband mit der Möglichkeit der inneren Differenzierung sowie in Kursen mit einer 
Differenzierung nach Leistung oder in klasseninternen Lerngruppen statt.

§ 16 Kooperative Gesamtschule

(1) Die Kooperative Gesamtschule, in der die eigenständigen Schularten Realschule plus und 
Gymnasium zusammenarbeiten, erfüllt die pädagogischen Aufgaben eines Schulzentrums in einem 
besonderen organisatorischen Verbund.

(2) Der Verbund hat insbesondere folgende Schwerpunkte:

1. Die Orientierungsstufe ist schulartübergreifend eingerichtet.

2. Ab Klassenstufe 7 liegt der Schwerpunkt der schulartübergreifenden Zusammenarbeit im 
Bereich gemeinsamer Angebote wie Arbeitsgemeinschaften, Fördermaßnahmen, 
außerunterrichtliche Veranstaltungen.

3. Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter der beteiligten Schularten koordiniert in der Regel im
zeitlichen Wechsel die schulartübergreifenden Aufgaben. Es kann auch eine gemeinsame 
Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt werden.

Übergreifende Schulordnung - ÜSchlO

Unterabschnitt 3 Integrierte Gesamtschule

§ 26 Fachleistungsdifferenzierung

(1) Der Unterricht wird in bestimmten Fächern und Klassenstufen nach dem Prinzip der 
Fachleistungsdifferenzierung auf verschiedenen Leistungsebenen, in den übrigen Fächern und 
Klassenstufen ohne diese Differenzierung erteilt.

(2) Die Fachleistungsdifferenzierung findet in Kursen mit einer Differenzierung nach Leistung oder 
in klasseninternen Lerngruppen statt und erfolgt nach Maßgabe der in den Absätzen 3 und 4 
getroffenen Regelungen auf zwei Leistungsebenen, der grundlegenden Leistungsebene G und der 



erweiterten Leistungsebene E, oder auf drei Leistungsebenen, der grundlegenden Leistungsebene G,
der ersten erweiterten Leistungsebene E1 und der zweiten erweiterten Leistungsebene E2. In der 
Klassenstufe 10 entfällt die Leistungsebene G.

(3) Die Differenzierung in Leistungsgruppen findet wie folgt statt:

1. In den Fächern Mathematik und erste Fremdsprache ab Klassenstufe 7, im Fach Deutsch in 
der Regel ab Klassenstufe 8, spätestens ab Klassenstufe 9 und in den 
naturwissenschaftlichen Fächern, mindestens jedoch in den Fächern Physik und Chemie, ab 
Klassenstufe 9;

2. zu Beginn der Klassenstufe 8 oder 9 kann die zweite Fremdsprache als Wahlpflichtfach auf 
den Leistungsebenen E1 und E2 unterrichtet werden; damit gelten für die zweite 
Fremdsprache die Regelungen für Fächer mit drei Leistungsebenen.

(4) § 24 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.
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